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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 310/XV  

 

In der Anfrage Nr. 310/XV beanstandet Abg. Filippo Degasperi den angeblich irreführenden Wortlaut der 

Referendumsfrage, zu der sich die von der Errichtung der neuen Gemeinde Novella durch 

Zusammenschluss der Gemeinden Brez, Cagno, Cloz, Revò und Romallo betroffene Bevölkerung zu äußern 

hatte.  

Die Referendumsfrage – die das Wort "Gemeindehauptort" für Revò enthielt - hat seiner Ansicht nach die 

Wähler in die Irre geführt und insbesondere der Gemeinde Revò einen Schaden zugefügt, da die Bürger 

davon ausgegangen sind, dass für die neue Gemeinde Novella "mit Gemeindehauptort in Revò" der 

Hautport zum Sitz aller Gemeindeämter, des Bürgermeisters und Sitzungen der Kollegialorgane der 

Gemeinde geworden wäre.  

Laut seiner Anfrage soll es aufgrund der Referendumsfrage keinen Gemeindehauptort geben, der nicht 

auch Verwaltungssitz ist; die Dezentralisierung der Gemeindeämter im gesamten Gemeindegebiet und die 

Ausübung der Funktionen des Bürgermeisters in Ämtern an anderen Orten als dem Gemeindehauptort 
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sowie die Abhaltung von Sitzungen der Kollegialorgane an anderen Orten (obwohl innerhalb des 

Gemeindegebietes) als dem Gemeindehauptort soll nicht rechtmäßig sein.  

Die Angelegenheit war bereits Gegenstand eines Antrages auf Gutachten an die Ämter der Abteilung II der 

Region.  Die in der Anfrage Nr. 310/XV gestellten Fragen enthalten jedenfalls keine zusätzlichen sachlichen 

oder rechtlichen Elemente im Vergleich zum genannten Antrag auf Gutachten.  Die Antwort wird sich daher 

auf die von den Regionalämtern gelieferte Antwort beschränken.  

Zunächst sei an einige Gesetzesbestimmungen erinnert, die schon lange vor der  Errichtung der Gemeinde 

Novella und damit in Zeiten, die nicht verdächtig sind, die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zur  Errichtung 

der neuen Gemeinde und insbesondere des betreffenden Referendumsverfahrens begründen.  

Im Hinblick auf die Begriffe "Gemeindehauptort" und "Rechtssitz" der Gemeinde, definiert Artikel 2 ("Sitz 

der Gemeinde und Hauptort") der Durchführungsverordnung des Einheitstextes über die 

Gemeindeordnung, genehmigt mit DPRG vom 19. Januar 1984, Nr. 6/L (Bestimmung, die nach Artikel 63 

des Regionalgesetzes Nr. 1/1993 immer noch in Kraft ist) den "Hauptort" und den "Sitz der Gemeinde“ wie 

folgt:  

„Die Gemeindeorgane üben ihre Befugnisse in der Regel am Sitz der Gemeinde aus.“ 

„Hauptort der Gemeinde ist die Ortschaft, in der sich der Sitz der Gemeinde befindet.“ 

In ähnlicher Weise bestimmt der dritte Absatz von Artikel 84 des Einheitstextes der Lokalkörperschaften 

(gesetzesvertretendes Dekret Nr. 267 vom 18. August 2000) den Hauptort der Gemeinde in der Ortschaft, 

in der die Gemeinde ihren Sitz hat.  

Wenn es hinsichtlich der Sitzungen der kommunalen Kollegialorgane wohl wahr ist, dass üblicherweise und 

in der Regel die kommunalen Organe ihre Aufgaben am Sitz der Gemeinde wahrnehmen (in diesem 

Zusammenhang verwendet der besagte Artikel 2 der Durchführungsverordnung zum Einheitstext der 

Gemeindeordnung, die vom DPRR vom 19. Januar 1984, Nr. 6/L genehmigt wurde, die Worte „in der 

Regel“: „Die Gemeindeorgane üben ihre Befugnisse in der Regel am Sitz der Gemeinde aus“), so schließt das 

Gesetz jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass sich der Gemeindeausschuss oder Gemeinderat an anderen 

Orten versammeln können. Es schreibt auch dem Bürgermeister - ein monokratisches Organ - nicht vor, 

seine Aufgaben ausschließlich am Sitz der Gemeinde wahrzunehmen. Dies wäre eine völlig 

ungerechtfertigte Einschränkung, da es sich um ein monokratisches Organ handelt, das naturgemäß und 

klarerweise keiner Regelung in Bezug auf Ort, Bedingungen oder Art der Einberufung bedarf.  

Im Rahmen der Autonomie der Gemeinden (Artikel 1 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die 

Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit DPReg. vom 1. Februar 

2005, Nr. 3/L in geltender Fassung) steht es der Gemeindesatzung zu, die Möglichkeit vorzusehen, dass die 

Sitzungen der Kollegialorgane auch an anderen Orten als dem Sitz der Gemeinde stattfinden, sofern diese 

innerhalb der Gemeinde liegen. Der Bürgermeister kann hingegen zweifelsohne seine Aufgaben in Ämtern 

an anderen Orten der Gemeinde als dem Hauptort erfüllen.  

Hinsichtlich der organisatorischen Aspekte und der territorialen Verteilung der Gemeindeämter können wir 

dem Ansatz der Anfrage Nr. 310/XV nicht zustimmen, der - ausgehend von der Volksabstimmung, die den 

Hauptort der neuen Gemeinde Novella in Revò festgelegt hat - jeden organisatorischen Aufbau als 

unzulässig erachtet, der nicht die Konzentration der Ämter und Dienstleistungen vorsieht und zum Schluss 



kommt, dass es eine Übereinstimmung zwischen der „logistischen“ Organisation der Gemeinde und der 

rechtlichen Definition des Hauptortes der Gemeinde gibt.  

Im Gegenteil, die territoriale Verteilung der Gemeindeämter kann im Rahmen der organisatorischen und 

administrativen Autonomie, die den Gemeinden im Sinne des Artikels 1 Absatz 4 des Einheitstextes über 

die Gemeindeordnung zusteht, durchaus auf der Grundlage von makroorganisatorischen Kriterien erfolgen, 

die nicht notwendigerweise die Zentralisierung von Ämtern und Diensten am Sitz der Gemeinde (in der 

Annahme einer - angenommenen – Steigerung der Effizienz) vorsehen, sondern auch die Dezentralisierung, 

die Beteiligung der Bevölkerung am politischen und administrativen Leben und die "Bürgernähe" der 

Verwaltung in den Gemeinden, die die (neue) Gemeinde bilden, fördern.  Diese allgemeinen Grundsätze 

sind im Einheitstext über die Gemeindeordnung (Artikel 4) neben den Grundsätzen der Subsidiarität und 

Angemessenheit ausdrücklich festgelegt.  

Was das beratende Referendum betrifft, bei dem die Wähler dem Zusammenschluss der Gemeinden Brez, 

Cagno, Cloz, Revò und Romallo und der Errichtung der neuen Gemeinde Novella zugestimmt haben, wurde 

die Frage des Referendums klar und unmissverständlich formuliert und enthielt alle wesentlichen 

Elemente, die der betroffenen Bevölkerung gemäß Artikel 133 Absatz 2 der Verfassung ("Die Region kann 

nach Anhören der betroffenen Bevölkerung mit eigenen Gesetzen in ihrem Gebiet neue Gemeinden errichten 

sowie ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen abändern) und gemäß Artikel 7 Absatz 1 des 

Autonomiestatuts ("Mit Gesetzen der Region können nach Befragung der betroffenen  Bevölkerung neue 

Gemeinden errichtet und ihre Gebietsabgrenzungen und Benennungen geändert werden“) unterbreitet 

werden müssen. 

 Wie Sie sehen können, sah die Frage, die am Sonntag, den 22. Mai 2016 den Wählern der Gemeinde Revò 

gestellt wurde: „Stimmt der Wähler/die Wählerin zu, dass sich die Gemeinde Revò  mit Wirkung vom 1. 

Januar 2020 mit den Gemeinden Brez, Cagno, Cloz und Romallo zusammenschließt und eine neue Gemeinde 

namens "Novella" mit Hauptort in Revò errichtet?“ neben dem Anfangstermin („ab 1. Januar 2020“') der 

Vereinigung und des Zusammenschlusses der bestehenden Gemeinden, auch die Auflistung der sich 

zusammenschließenden Gemeinden vor („Brez, Cagno, Cloz und Romallo“ sowie „Revò“) sowie die 

Benennung ( „Novella“) und den Hauptort der neuen Gemeinde („in Revò“) vor.  

Die Referendumsfrage enthielt richtigerweise keinen Hinweis auf die organisatorischen Aspekte der 

territorialen Verteilung der Büros und auch nicht die Modalitäten bzw. den Ort der Versammlungen für die 

Kollegialorgane der Gemeinde.  

Dies sind Aspekte, die von der Gemeindesatzung und von den Verordnungen über die Organisation der 

Gemeinden geregelt werden, gemäß den Abkommen zwischen den Lokalkörperschaften, die das Verfahren 

über den Zusammenschluss eingeleitet haben, und unter Einhaltung der Grundätze (Dezentralisierung, 

Beteiligung, Bürgernähe), die durch das Regionalgesetz zur Errichtung der neuen Gemeinde festgelegt 

worden sind (siehe insbesondere Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 19. Oktober 2016, Nr. 11).  

Der Grund für den Ausschluss dieser Aspekte aus diesem Referendum ist leicht nachvollziehbar: In 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Gesetzes zur Errichtung der neuen Gemeinde können die 

logistisch-organisatorischen Aspekte in Zukunft angepasst und je nach Bedarf geändert werden.  Wären 

diese organisatorischen Modalitäten in der Referendumsfrage festgelegt worden, wäre für eine künftige, 

wenn auch minimale Anpassung eine neue Volksbefragung notwendig gewesen.  



Die Ordnungsmäßigkeit und Korrektheit dieses Ansatzes wurde - wenn auch indirekt - vom 

Verfassungsgericht in seinem jüngsten Urteil Nr. 44 vom 13. März 2014 bestätigt, in dem klargestellt wurde 

(siehe Kapitel 7 des Urteils), dass die Modalitäten für die Ausübung von Verwaltungsaufgaben und 

öffentlichen Dienstleistungen durch die Gemeinden keinen Einfluss auf die Regelung zur Errichtung neuer 

Gemeinden oder Änderung ihrer Gebietsabgrenzungen haben.  

Während die Errichtung neuer Gemeinden oder die Änderung ihrer Gebietsabgrenzungen zweifelsohne ein 

Referendum der betroffenen Bevölkerung gemäß Artikel 133 der Verfassung (und, was uns betrifft, gemäß 

Artikel 7 des Sonderstatuts) erfordern, ist es ebenso klar, dass die Modalitäten für die Ausübung von 

Verwaltungsaufgaben und öffentlichen Dienstleistungen (einschließlich der organisatorischen Aspekte 

betreffend die gebietsmäßige Verteilung der Gemeindeämter) nicht Gegenstand dieses Referendums sein 

können, mit dem die betroffene Bevölkerung befragt wird. 

Dies vorausgeschickt, können die in der Anfrage Nr. 310/XV gestellten Fragen wie folgt beantwortet 

werden:  

1) Der Wortlaut der Referendumsfrage enthielt eindeutig alle Elemente, die das Gesetz vorschreibt, um ein 

Referendum über den Zusammenschluss der Gemeinden Brez, Cagno, Cloz, Revò und Romallo in einer 

neuen Gemeinde namens "Novella" mit Wirkung vom 1. Januar 2020 und Hauptort in Revò abzuhalten.  Für 

die Wähler kann der Begriff "Hauptort" nicht mit "Rechtsitz“ der neuen Gemeinde verwechselt werden.  

2) Im Gegenteil: würde der Hauptort der neuen Gemeinde Novella jetzt nach Romallo verlegt, wäre der 

klare und eindeutige, im Referendum vom 22. Mai 2016 ausgedrückte Wille der betroffenen Bevölkerung 

nicht respektiert. 

 3) Der Hauptort der neuen Gemeinde Novella wird durch Artikel 2 ("Sitz der Gemeinde und Hauptort") des 

Regionalgesetzes vom 19. Oktober 2016, Nr. 3 "Errichtung der neuen Gemeinde Novella durch den 

Zusammenschluss der Gemeinden Brez, Cagno, Cloz, Revò und Romallo" in Revò, entsprechend den 

Ergebnissen des Referendums, festgelegt. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Digital gez: 
Dr. Josef Noggler  
 


